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Abréviations

EFD Eidgenössisches Finanzdepartement
DBA Doppelbesteuerungsabkommen
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
VAE Vereinigte Arabische Emirate
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
StHG Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der

Kantone und Gemeinden
ESTV Eidgenössische Steuerverwaltung
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
BEPS Base Erosion and Profit Shifting (Verminderung steuerlicher

Bemessungsgrundlagen und das grenzüberschreitende Verschieben von
Gewinnen durch multinationale Konzerne)

KEP Kapitaleinlageprinzip

DFF Département fédéral des finances
CDI Convention de double imposition
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
EAU Émirats arabes unis
PME petites et moyennes entreprises
LHID Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes
AFC Administration fédérale des contributions
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
BEPS Base Erosion and Profit Shifting (Erosion de la base d'imposition et

transfert des bénéfices)
PAC Principe de l’apport de capital
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Chronique générale

Politique étrangère

Relations avec d'autres Etats

Der Bundesrat stellte im Mai 2023 die Botschaft zur Änderung des
Doppelbesteuerungsabkommens mit den Vereinigten Arabischen Emiraten vor. Mit
dieser Änderung passte der Bundesrat das Abkommen an die Mindeststandards der
OECD zur Bekämpfung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS) an. Der
Nationalrat genehmigte das DBA in der Herbstsession 2023 diskussionslos mit 136 zu 38
Stimmen (10 Enthaltungen). Die ablehnenden Stimmen stammten von Mitgliedern der
SVP-Fraktion. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 19.09.2023
BERNADETTE FLÜCKIGER

Im November 2023 präsentierte der Bundesrat die Botschaft zur Änderung des
Doppelbesteuerungsabkommens mit Slowenien. Das Änderungsprotokoll zum DBA
dient dazu, die Mindeststandards der OECD zur Bekämpfung der Gewinnverkürzung und
-verlagerung umzusetzen. Im Januar 2023 wurde das Änderungsprotokoll den Kantonen
und interessierten Kreisen vorgelegt und von diesen durchwegs positiv aufgenommen. 2

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 22.11.2023
BERNADETTE FLÜCKIGER

Im November 2023 präsentierte der Bundesrat die Botschaft über die Genehmigung
und die Umsetzung eines Zusatzabkommens zum Doppelbesteuerungsabkommen
zwischen der Schweiz und Frankreich. Im Zusatzabkommen wurde die Besteuerung von
Arbeitnehmenden geregelt, welche bis zu 40 Prozent der jährlichen Arbeitszeit im
grenzüberschreitenden Homeoffice arbeiten. In diesen Fällen sieht das Abkommen vor,
dass der entsprechende Lohn in dem Vertragsstaat versteuert wird, in dem der
Arbeitgeber seinen Sitz hat. Zudem wurde im Zusatzabkommen festgehalten, dass der
Staat der Arbeitgeberin dem Wohnsitzstaat des Arbeitnehmers 40 Prozent dieser
Steuern abgibt. Dazu ist ein automatischer Informationsaustausch über die
entsprechenden Lohndaten vorgesehen. Mit dem Zusatzabkommen soll auch das DBA
zwischen der Schweiz und Frankreich um die OECD-Mindeststandards zur Bekämpfung
der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS) ergänzt werden. 3

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 22.11.2023
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat widmete sich in der Wintersession 2023 der Änderung des
Doppelbesteuerungsabkommens mit den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Kommissionssprecher Martin Schmid (fdp, GR) gab gekannt, dass das Geschäft in der
vorberatenden WAK-SR unbestritten war, dass die Kommission aber eine Diskussion
über die Besteuerung in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) geführt habe. Diese
erhöben keine Einkommenssteuern, sondern lediglich eine reduzierte
Körperschaftssteuer von 9 Prozent. Vor diesem Hintergrund sei die Befürchtung
aufgetaucht, dass Personen, die in der Schweiz oder in Europa mit Sanktionen belegt
wurden, ihren Wohnsitz in einen Staat wie die VAE verlegen könnten, dadurch «die
Vorteile der Doppelbesteuerungsabkommen in Anspruch nehmen könn[t]en» und quasi
von einer doppelten Nichtbesteuerung profitierten. Ständerat Schmid forderte den
Bundesrat dazu auf, diesen Aspekt bei zukünftigen Verhandlungen zu DBA zu beachten.
Der Sinn von DBA liege schliesslich darin, eine doppelte Besteuerung zu verhindern,
nicht aber die Besteuerung an sich. Finanzministerin Karin Keller-Sutter nahm diesen
Hinweis zur Kenntnis und plädierte im Übrigen dafür, die Änderung des DBA zu
genehmigen, da diese ein ausgewogenes Verhandlungsergebnis darstelle und sich
positiv auf die weitere Entwicklung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen auswirken
werde. In der Gesamtabstimmung genehmigte der Ständerat das Änderungsprotokoll
mit 37 zu 1 Stimmen.

In den Schlussabstimmungen am Ende der Wintersession nahm der Nationalrat das
Geschäft mit 138 zu 52 Stimmen (8 Enthaltungen) an. Die ablehnenden Stimmen und die
Enthaltungen stammten aus den Reihen der SVP-Fraktion. Der Ständerat stimmte dem
Geschäft mit 38 zu 2 Stimmen (5 Enthaltungen) zu. 4

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 14.12.2023
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Die Änderung des Doppelbesteuerungsabkommens mit Slowenien wurde in der
Frühjahrssession 2024 vom Nationalrat als Erstrat behandelt. Kommissionssprecher
Beat Walti (fdp, ZH) und Finanzministerin Karin Keller-Sutter erläuterten dem Rat, dass
das DBA nur um den Punkt ergänzt werden soll, dass Abkommensvorteile nicht gewährt
werden sollen, «wenn deren Erlangung einer der Hauptzwecke der entsprechenden
Gestaltung oder Transaktion war.»
Eintreten auf das Geschäft wurde ohne Gegenantrag beschlossen. In der
anschliessenden Gesamtabstimmung wurde das Geschäft mit 134 zu 4 Stimmen und 19
Enthaltungen angenommen. Die ablehnenden Stimmen und die Enthaltungen stammten
aus den Reihen der SVP-Fraktion. 5

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 13.03.2024
BERNADETTE FLÜCKIGER

Das Zusatzabkommen zum Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Schweiz und
Frankreich wurde in der Frühjahrssession 2024 vom Nationalrat behandelt. Nachdem
Olivier Feller (fdp, VD) und Paolo Pamini (area liberale, TI) seitens der WAK-NR und
Finanzministerin Karin Keller-Sutter seitens der Regierung das Geschäft vorgestellt
hatten, trat der Nationalrat ohne Gegenantrag auf den Entwurf ein. In der
Gesamtabstimmung nahm die grosse Kammer das Geschäft mit 180 zu 1 Stimme klar
an. 6

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 13.03.2024
BERNADETTE FLÜCKIGER

Economie

Crédit et monnaie

Compétitivité

Wertpapiere werden zum Verkehrswert versteuert, so legt es das StHG fest – nicht
einheitlich geregelt war jedoch bis 2008, wie der Verkehrswert von Wertpapieren
berechnet wird. Über die Schweizerische Steuerkonferenz legten die
Steuerverwaltungen 2008 eine Berechnungsmethode für alle nicht kotierten
Unternehmen fest. SVP-Nationalrätin Céline Amaudruz (GE) störte sich im Dezember
2021 jedoch an dieser Regelung und spezifisch daran, dass bei einem Verkauf von nicht
kotierten Wertpapieren der Kaufpreis als Verkehrswert gilt. Dies sei insbesondere dann
problematisch, wenn die Gewinne eines Unternehmens nach dem Verkauf der
Wertpapiere sinken – in diesem Fall würden Aktionärinnen und Aktionäre von kleinen
Unternehmen für Vermögen besteuert, das sie nicht hätten, kritisierte Amaudruz die
Praxis. Neu soll der Verkehrswert für diese Fälle deshalb dem Buchwert des
Unternehmens entsprechen, forderte die Initiantin. Damit soll die
Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz gewährleistet werden. Die vorberatende WAK-NR
war hingegen der Ansicht, dass eine solche Anpassung der Berechnungsmethode die
tatsächlichen Vermögenswerte verzerrt abbilden würde und es zur Unterbesteuerung
und zu Mindereinnahmen für die Kantone käme, legte Kommissionssprecher Samuel
Bendahan (sp, VD) dar. Die Kommissionsmehrheit sehe in diesem Bereich zwar
ebenfalls Handlungsbedarf, wolle vor der Planung eines eigenen Vorstosses aber erst
betroffene Kreise anhören. Eine Kommissionsminderheit Aeschi (svp, ZG) stellte sich
hinter die Argumentation der Initiantin und beantragte, der Initiative Folge zu geben.
Der Nationalrat sprach sich in der Frühjahrssession 2023 mit 132 zu 58 Stimmen bei 2
Enthaltungen schliesslich gegen Folgegeben aus. 7

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 27.02.2023
CATALINA SCHMID

Banques

Im Berichtsjahr 2014 wurde der Entwurf zum Bundesgesetz über die einseitige
Anwendung des OECD-Standards zum Informationsaustausch (Artikel 26 des OECD-
Musterabkommens) in die Vernehmlassung geschickt. Die Vorlage stand im
Zusammenhang mit den Empfehlungen des Global Forum von 2011 (Einschränkung der
Vorinformation in Amtshilfesachen, Vergrösserung der Anzahl
Doppelbesteuerungsabkommen nach OECD-Standard und Identifikation des Halters
von Inhaberaktien). Staaten, deren Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) mit der
Schweiz noch nicht an die neusten OECD-Standards angepasst waren, sollte gemäss
bundesrätlichem Vorschlag die Möglichkeit eingeräumt werden, auf Basis der neuen
Standards Amtshilfegesuche zu stellen. Diesen sollten entsprochen werden, sofern das
gesuchstellende Land Gegenrecht einräumte und die Daten vertraulich behandelte.
Zudem sollten die Daten gemäss Vorentwurf nur für Steuerzwecke verwendet werden
dürfen („Spezialiätenprinzip“). Bezüglich der Zulässigkeit von Amtshilfegesuchen sah der

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 22.10.2014
FABIO CANETG
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Bundesrat im Einklang mit den OECD-Standards vor, Amtshilfe bei Verdacht auf
Steuerhinterziehung und Steuerbetrug zu leisten, auch wenn im entsprechenden DBA
Amtshilfe nur bei Verdacht auf Steuerbetrug vorgesehen war. Zudem sollte, ebenfalls in
Entsprechung zu den letzten Anpassungen in den OECD-Standards, Gruppenanfragen
auf Basis von Verhaltensmustern grundsätzlich möglich sein, auch wenn solche in den
betroffenen DBA nicht vorgesehen waren. Der Bundesrat erachtete die vorgeschlagene
Regelung als geeignet, den Empfehlungen des Global Forum zu entsprechen, wodurch
er sich erhoffte, im Peer-Review des Global Forum in Phase 2 übertreten zu können.
Die Stossrichtung des Entwurfs war ähnlich der 2013 unterzeichneten
Europaratskonvention zur Steueramtshilfe, deren Ratifikation im Berichtsjahr 2014
ebenfalls pendent war (siehe unten). Zudem entsprach sie einer im Parlament noch
nicht behandelten Motion Noser (fdp, ZH), die mit wenigen Einschränkungen ebenfalls
eine einseitige Anwendung der neuen OECD-Standards vorschlug. Die
Vernehmlassungsfrist zum Bundesgesetz über die einseitige Anwendung des OECD-
Standards zum Informationsaustausch endet am 5.2.15. 8

Finances publiques

Impôts directs

Eine vom Ständerat überwiesene Empfehlung Bisig (fdp, SZ) verlangt, die Bewertung
nichtkotierter Wertpapiere von Immobiliengesellschaften für die Vermögenssteuer den
gegebenen Verhältnissen anzupassen und eine realistische Berücksichtigung der Art
einer Mietliegenschaft und deren Alter zu überprüfen. Insbesondere forderte er, als
Kapitalisierungszinsfuss für Mieterträge einen Zinssatz festzulegen, der mindestens
zwei Prozentpunkte höher liegt als jener für Althypotheken im ersten Rang. Der
Bundesrat erklärte sich bereit, die Empfehlung entgegenzunehmen, obwohl das
Anliegen in den Zuständigkeitsbereich der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren
fällt. 9

PETITION / REQUÊTE / PLAINTES
DATE: 11.03.1998
URS BEER

Eine vom EFD eingesetzte Expertenkommission unter der Leitung des Berner Steuer-
und Wirtschaftsjuristen Urs Behnisch kam in ihrem Bericht zum Schluss, dass die
Steuerfreiheit für realisierte private Kapitalgewinne ein erheblicher Mangel im System
darstelle. Es verstosse gegen die Rechtsgleichheit, dass Dividenden und Zinsen der
Einkommenssteuer unterliegen, nicht aber Kursgewinne. Sie empfahl daher
mehrheitlich, Kapitalgewinne von Privaten ebenfalls als Einkommen zu besteuern. Eine
Minderheit sprach sich hauptsächlich wegen der administrativen und finanzpolitischen
Schwierigkeiten gegen die Einführung einer Kapitalgewinnsteuer aus. Zum umgekehrten
Schluss kam ein zweites in Auftrag gegebenes Gutachten des Basler Ökonomen Peter
Kugler, der von einer Kapitalgewinnsteuer abrät, weil es Bund und Kantone jährlich zwar
CHF 700 Mio. einbringe, aber zu einem dreiprozentigen Rückgang des realen
Volkseinkommens führen könne.
Zur Umsetzung der Empfehlungen des Behnisch-Berichts durch das EFD vgl. weiter
unten (Stabilisierungsprogramm 98). 10

RAPPORT
DATE: 09.07.1998
URS BEER

Im September 2017 reichte Marco Chiesa (svp, TI) eine Motion für eine Reduktion der
steuerlichen Doppelbelastung durch eine Schaffung von Möglichkeiten zur Senkung
der Vermögenssteuer ein. Er störte sich daran, dass das Kapital eines Unternehmens
vom Unternehmen selbst sowie von den Beteiligungsinhaberinnen und -inhabern als
Vermögen versteuert werden muss. Nachdem sich der Bund im Bereich der
Gewinnsteuer bereits für eine Milderung der Doppelbelastung ausgesprochen habe,
sollen die Kantone nun im StHG die Möglichkeit erhalten, die Vermögenssteuern bei
Beteiligungen von mindestens 10 Prozent am Aktienkapital einer Aktiengesellschaft oder
am Genossenschaftskapital einer Genossenschaft zu senken. 
Der Bundesrat empfahl die Motion zur Ablehnung, da «eine allfällige Korrektur der
wirtschaftlichen Doppelbelastung auf Unternehmensebene bei der Kapitalsteuer
ansetzen sollte», da diese nicht dazu führt, dass Gewinne zurückbehalten werden und
dadurch in reifen Unternehmen mit geringem Wachstum verbleiben, sondern
stattdessen ausbezahlt werden und in jüngere, wachstumsträchtigere Unternehmen mit
hohem Investitionsbedarf investiert werden können. Zudem würden gerade die
Vermögenswerte der vom Motionär erwähnten Unternehmen üblicherweise eher
unterbewertet – sie seien daher also eher weniger stark von der Problematik der
Doppelbelastung betroffen. Überdies habe das Bundesgericht entschieden (BGE 136 I

MOTION
DATE: 13.03.2019
ANJA HEIDELBERGER
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65, E. 5.5), dass ein 10-Prozent-Qualifikationskriterium gegen das verfassungsrechtliche
Prinzip der Belastungsgleichheit verstosse. Schliesslich hätten sich die Kantone im
Rahmen der USR III gegen die Möglichkeit, auf die Erhebung der Kapitalsteuer
verzichten zu können, gewehrt. Stattdessen würde die wirtschaftliche Doppelbelastung
in den Kantonen bereits heute zum Beispiel durch Anrechnung der Gewinnsteuer an die
Kapitalsteuer oder durch sehr tiefe Kapitalsteuertarife beseitigt. 
Diese Argumente überzeugten den Nationalrat in der Frühjahrssession 2019 jedoch
nicht; er nahm die Motion mit 101 zu 86 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) an. Anklang fand
sie bei den geschlossen stimmenden SVP- und FDP-Fraktionen sowie bei einzelnen
Mitgliedern der CVP; dagegen votierten die Mitglieder der übrigen Fraktionen. 11

Im Januar 2020 sprach sich die WAK-SR gegen die parlamentarische Initiative Derder
(fdp, VD) aus, die in der Zwischenzeit von Olivier Feller (fdp, VD) übernommen worden
war und eine Anpassung der Vermögenssteuer und die Aufhebung der Besteuerung
des Arbeitsinstruments forderte. Sie unterstütze zwar das Anliegen der Initiative, sei
aber bereits an der Umsetzung der parlamentarischen Initiative Noser (fdp, ZH; Pa.Iv.
17.456) mit ähnlichem Inhalt, erklärte die Kommission. Parallele Arbeiten durch ihre
Schwesterkommission seien nicht effizient. 12

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 21.01.2020
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2020 behandelte der Nationalrat die Volksinitiative «Löhne
entlasten, Kapital gerecht besteuern», die sogenannte 99-Prozent-Initiative. Neben
dem Mehrheitsantrag der WAK-NR auf Annahme der bundesrätlichen Botschaft und
somit auf Empfehlung zur Ablehnung der Initiative lagen dem Rat zwei
Minderheitsanträge Bendahan (sp, VD) und Wermuth (sp, AG) vor. Die Minderheit
Bendahan präsentierte dem Rat einen direkten Gegenentwurf: Anstatt
Kapitaleinkommen über einem Grenzbetrag zu 150 Prozent zu besteuern, wie es die
Initiative vorschlug, sollte das höhere Kapitaleinkommen gemäss Gegenentwurf gleich
wie das Arbeitseinkommen zu 100 Prozent besteuert werden. Die Initiative wolle das
Kapital höher besteuern, so wie zuvor die Löhne höher besteuert worden seien; wer
also die Initiative für extrem halte, weil sie eine Einkommensart bevorzuge, müsse
eigentlich für den Gegenentwurf stimmen. Mit diesem würden Lohn und Kapital gleich
behandelt, argumentierte Bendahan. Die Minderheit Wermuth hingegen beantragte
dem Rat, die Initiative zur Annahme zu empfehlen. Die zwei Minderheitensprecher
stellten vor allem eine Frage in den Mittelpunkt ihrer Reden: Wieso soll Einkommen aus
Erwerbsarbeit zu 100 Prozent und Einkommen aus Kapital zu einem reduzierten
Prozentsatz besteuert werden? Wert und Reichtum würden «genau an einem Ort
produziert werden, und das ist die menschliche Arbeit», betonte Wermuth. Da das
Steuersystem dies aber nicht abbilde, nehme der «Unterschied zwischen unten und
oben» auch in der Schweiz zu. 
Kommissionssprecherin Schneeberger (fdp, BL) und Kommissionssprecher Regazzi (cvp,
TI) nahmen den Grossteil der Kritik an der Initiative, welche in der Folge von den
bürgerlichen Mitgliedern im Rat geäussert wurde, eingangs bereits vorweg. Sie
kritisierten, dass der Initiativtext sehr breit formuliert sei und viel
Interpretationsspielraum lasse. So werde zum Beispiel nicht klar, welche
Einkommensteile zu den Kapitaleinkommen gezählt würden; denkbar sei gemäss
Initiativtext, dass neben den Kapitalgewinnen auch Erträge aus beweglichem und
unbeweglichem Vermögen, wie Eigenmietwerte oder Renten aus der Vorsorge,
betroffen wären, auch wenn die Initiantinnen und Initianten in ihren Erklärungen von
einem engeren Begriff ausgingen. Die Initiative bringe der Schweiz überdies einen
komparativen Nachteil im Steuerwettbewerb und bringe eine massive zusätzliche
Steuerbelastung für Unternehmen, vor allem für KMU, mit sich. In der Folge könnten die
Unternehmen auch weniger investieren. Diese Wirkung würde sich vermutlich aufgrund
der Corona-Krise noch verstärken. Insgesamt würden vor allem die Beschäftigten mit
kleinen und mittleren Einkommen, also diejenigen Personen, die mit der Initiative
besser gestellt werden sollten, durch Kündigungen oder Konkurse die Hauptlast der
negativen Folgen der Initiative tragen. Mit 17 zu 8 Stimmen lehne die Kommission die
Initiative daher ab. 
Es folgte eine lange Debatte mit 56 Wortmeldungen und zahlreichen Nachfragen.
Besonders umstritten war die Frage, ob die Schere zwischen Arm und Reich in den
letzten Jahren zu- oder abgenommen habe. Grünen-Sprecherin Ryser (gp, SG)
argumentierte, dass zwar die Markteinkommen in der Schweiz weltweit am
gleichmässigsten verteilt seien, dass aber eben die Vermögensanteile sehr einseitig
verteilt seien: 1 Prozent der Bevölkerung halte 40 Prozent der Vermögensanteile. Und
diese Ungleichheit nehme seit den 1970er Jahren zu. Dem entgegnete FDP.Liberalen-

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 24.09.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Sprecherin Gössi (fdp, SZ), dass dies nur gelte, solange die steuerbefreiten Vermögen,
insbesondere das Kapital der zweiten und dritten Säule der Altersvorsorge, nicht
berücksichtigt würden. Nehme man diese hinzu, werde der Unterschied zwischen Arm
und Reich über die Zeit nicht grösser. 
Insbesondere Grünen-Sprecherin Ryser brachte überdies einige Argumente zur
Entkräftung der Kritik an der Initiative vor. Der Grossteil der sozialen Sicherheit und
somit der Umverteilung geschehe über die Sozialversicherungen und diese würden
durch Lohnbeiträge finanziert, nicht durch Steuern auf Kapital, betonte sie. Zudem
würden den KMU durch die Initiative keine Mittel entzogen, da die natürlichen
Personen, nicht die KMU, zusätzlich besteuert würden. Wenn deren Besitzerinnen oder
Besitzer die Kosten auf die Unternehmen abwälzten, sei das deren Entscheidung.
Nachfolgeregelungen bei KMU seien aber weiterhin problemlos möglich. Schliesslich sei
die Befürchtung, dass durch die Initiative vermögenshaltende Privatpersonen ins
Ausland abwanderten, ein Totschlagargument, das die Politik handlungsunfähig mache. 
Während sich die meisten bürgerlichen Sprecherinnen und Sprecher deutlich gegen die
Vorlage aussprachen, fanden Kathrin Bertschy (glp, BE) und Michel Matter (glp, GE) für
die Grünliberalen auch wohlgesinnte Worte für die Initiative. Auch sie sähen
Verbesserungspotenzial im Steuersystem bezüglich der hohen Belastung der
Arbeitseinkommen, der Verteilung der Einkommen und Vermögen sowie der
Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Die Initiative wolle aber nicht
primär die Besteuerung des Erwerbseinkommens reduzieren, sondern beinhalte vor
allem Steuerermässigungen von Personen mit tiefen oder mittleren Arbeitseinkommen
oder Transferzahlungen an diese. Entsprechend könne die GLP die Initiative nicht
unterstützen.
Zum Schluss legte Finanzminister Maurer die Position des Bundesrates dar und stimmte
in seiner Argumentation weitgehend mit derjenigen der Kommissionssprechenden
überein. Ergänzend hielt er aber fest, dass die Initiative zudem zu einer weiteren
Verlagerung der Steuerzahlenden von den armen zu den reichen Kantonen führe und
damit den Zusammenhalt der Schweiz gefährde. Zudem bezahle ein Prozent der
Steuerzahlenden bereits mehr als 40 Prozent der direkten Bundessteuer; eine noch
höhere Besteuerung würde den «Bogen überspannen». Umverteilung finde somit
bereits heute statt, genauso wie auch die Besteuerung von Kapital und Gewinn etwa im
Eigenmietwert, der Grundstückgewinnsteuer sowie der Vermögenssteuer bereits
enthalten sei. Die Schweiz habe ein ausgewogenes Steuersystem, das «weder auf die
eine noch auf die andere Seite überlastet» werden solle. 
Nach den ausführlichen Diskussionen schritt der Rat schliesslich zu den Abstimmungen:
Mit 123 zu 62 Stimmen sprach sich die Ratsmehrheit zuerst gegen die Minderheit
Bendahan und somit gegen den Gegenvorschlag und anschliessend auch gegen die
Minderheit Wermuth auf Empfehlung zur Annahme der Initiative aus. Die Stimmen der
Minderheiten stammten von den geschlossen stimmenden SP- und Grünen-
Fraktionen. 13

In der Frühjahrssession 2021 setzte sich der Ständerat mit der Volksinitiative «Löhne
entlasten, Kapital gerecht besteuern», der sogenannten 99-Prozent-Initiative,
auseinander. Die WAK-SR hatte sich zuvor genauso wie der Nationalrat mit 8 zu 4
Stimmen für eine Ablehnung der Initiative ausgesprochen, wie Kommissionssprecher
Germann (svp, SH) dem Rat erläuterte. Germann führte in der Folge einen ganzen
Strauss an Kritikpunkten an, insbesondere monierte er, dass die Initiative
«unbestimmte Einnahmen für unbestimmte Ausgaben» einführen wolle. So sei unklar,
ob beispielsweise auch Eigenmietwerte und Rentenbezüge besteuert werden sollen
oder wie das eingenommene Geld anschliessend verwendet oder verteilt werden soll.
Hinzu komme, dass der Bund den Kantonen keine Vorgaben zu Steuertarifen,
Steuersätzen und Steuerfreibeträgen machen dürfe. Da die Kommission aufgrund der
bereits hohen Besteuerung und Umverteilung in der Schweiz keinen Handlungsbedarf
sehe, sei die Initiative zur Ablehnung zu empfehlen. Eine Minderheit Rechsteiner (sp,
SG) beantragte eine Empfehlung auf Annahme. Die Initiative vergrössere die
Steuergerechtigkeit und bekämpfe die Ungleichheit, da Kapitaleinkünfte gegenüber
dem Arbeitseinkommen heute privilegiert besteuert würden. Unter anderem seien sie
zum Beispiel teilweise steuerfrei und nicht sozialversicherungspflichtig. Diese
Steuerungerechtigkeit bei den Kapitaleinkommen habe mit der USTR II und dem KEP
überdies zugenommen. Nun solle man mit der 99-Prozent-Initiative wieder «in
Richtung mehr Gerechtigkeit, auch bei den Steuern» gehen – insbesondere auch im
Hinblick auf die Kosten der Corona-Massnahmen. Finanzminister Maurer teilte im
Namen des Bundesrates die Einschätzung der Kommissionsmehrheit bezüglich der
noch offenen Definitionen verschiedener Aspekte der Initiative und verwies überdies
auf die bereits besteuerten Kapitalgewinne: den Eigenmietwert, die

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 02.03.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Grundstückgewinnsteuer und die Dividendenbesteuerung. Mit 32 zu 13 Stimmen sprach
sich der Ständerat in der Folge für die bundesrätliche Botschaft und somit für eine
Empfehlung auf Ablehnung der Initiative aus. Damit war die Initiative bereit für die
Volksabstimmung, welche der Bundesrat auf den 26. September 2021 festsetzte. 14

Im Januar 2021 beriet die WAK-SR die Motion Chiesa (svp, TI) für ein Ende der
steuerlichen Doppelbelastung bei Beteiligungen an Aktien- oder
Genossenschaftskapital: Dieses wird bisher sowohl bei den Unternehmen durch
Gewinnsteuern als auch bei den Eigentümerinnen und Eigentümern durch
Vermögenssteuern besteuert. Die Kommission teilte wie der Bundesrat die Ansicht,
dass eine solche Doppelbelastung eher bei den Kapitalsteuern als – wie vom Motionär
vorgeschlagen – bei den Vermögenssteuern behoben werden solle, und verwies auf die
verschiedenen bestehenden Möglichkeiten der Kantone, die Doppelbelastung zu
reduzieren. Diese spiele folglich «in der Praxis kaum noch eine Rolle». Mit 9 zu 0
Stimmen bei 4 Enthaltungen beantragte die Kommission die Motion zur Ablehnung. In
der Frühjahrssession 2021 behandelte der Ständerat den Vorstoss, ohne dass ein
Minderheitsantrag auf Annahme gestellt worden wäre. Stillschweigend folgte der
Ständerat dem Antrag seiner Kommission und lehnte die Motion ab. 15

MOTION
DATE: 02.03.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im Mai 2020 reichte Marco Chiesa (svp, TI) zwei parlamentarische Initiativen für
Änderungen der Pauschalbesteuerung ein, nachdem er sich bereits im Jahr 2019 mit
zwei Motionen dieses Themas angenommen hatte. In seiner ersten Initiative (Pa.Iv.
20.421) wollte er Besteuerung nach dem Aufwand, also die sogenannte
Pauschalbesteuerung, zukünftig auch ausländischen Personen ermöglichen, die in der
Schweiz erwerbstätig sind – bisher war sie auf in der Schweiz nicht erwerbstätige
Ausländerinnen und Ausländer beschränkt. Dabei solle das in der Schweiz erworbene
Nettoeinkommen separat besteuert werden. 
Mit seiner zweiten parlamentarischen Initiative (Pa.Iv. 20.422) beabsichtigte er, auch
mit Schweizerinnen oder Schweizern verheirateten Ausländern oder Ausländerinnen
Zugang zur Pauschalbesteuerung zu gewähren – bisher durfte bei einer Besteuerung
nach dem Aufwand keiner der Ehegatten die Schweizer Staatsbürgerschaft besitzen.
Dabei sollten die Übergangsbestimmungen der Revision von 2012, die bis Ende 2020 in
Kraft sind, weiterhin gelten, damit die ausländischen Ehegatten ihr Recht auf
Besteuerung nach dem Aufwand nicht verlieren würden. 
Andere Länder, beispielsweise Italien, hätten attraktivere Pauschalbesteuerungsregeln
als die Schweiz, begründete Chiesa seine zwei Vorstösse. Unter anderem kenne gerade
Italien eben auch eine Besteuerung nach dem Aufwand bei in Italien Erwerbstätigen.
Folglich müsse hier die Schweiz nachziehen, um diesbezüglich wettbewerbsfähig zu
bleiben, zumal sie mit der Besteuerung nach dem Aufwand «nicht zu vernachlässigende
Steuereinnahmen» generiere. 
Mitte April 2021 beriet die WAK-SR die beiden Initiativen und entschied mit 10 zu 2
Stimmen gegen Folgegeben. Die Akzeptanz für eine Anpassung der Regelungen der
Pauschalbesteuerung in der Bevölkerung sei gering, überdies könnten die Vorstösse nur
geringes zusätzliches Steuersubstrat generieren.
In der Sommersession 2021 zog der Initiant seinen Vorstoss ohne Begründung zurück. 16

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 07.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

Nachdem sich die WAK-SR kurz zuvor gegen die parlamentarische Initiative Derder (fdp,
VD) für eine Anpassung der Vermögenssteuer und die Aufhebung der Besteuerung des
Arbeitsinstruments ausgesprochen hatte und sich die WAK-NR diesem Entscheid aus
verfahrensökonomischen Gründen angeschlossen hatte, zog sie Olivier Feller (fdp, VD),
der den Vorstoss in der Zwischenzeit übernommen hatte, in der Sommersession 2021
ohne Begründung zurück. 17

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 08.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im Mai 2020 reichte Denis de la Reussille (pda, NE) die Motion «Millionäre besteuern,
um Gemeinwesen zu finanzieren und Arbeitsplätze zu retten» ein. Die Motion war Teil
verschiedener Vorstösse zur Bekämpfung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Folgen der Covid-19-Pandemie respektive zur Reduktion des Defizits, das dem Bund
durch die hohen Zusatzausgaben gegen die Pandemie entstand. Konkret sollten
Vermögen über CHF 3 Mio. mit einer «Covid-19-Solidaritätssteuer» belegt werden, mit
deren Ertrag die Unterstützung für «Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die
Familien, die Handwerksbetriebe und die Kleinunternehmen» – kurz für die

MOTION
DATE: 22.09.2021
ANJA HEIDELBERGER

01.01.65 - 24.04.24 6ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



«Einkommensschwachen, die Mittelschicht und die Angestellten» – hätte finanziert
werden sollen. Der Bundesrat sprach sich gegen die Motion aus und lehnte allgemein
eine Zusatzfinanzierung für die Corona-Massnahmen ab – er wolle diese «mit den
bestehenden Einnahmequellen» finanzieren. Insbesondere sprach er sich gegen
zusätzliche Steuern aus – die überdies einer Verfassungsänderung bedürften –, um die
konjunkturelle Erholung nicht zu gefährden. 
In der Herbstsession 2021 setzte sich der Nationalrat mit der Motion auseinander. Der
Motionär verwies dabei auf die wachsende Ungleichheit der Vermögen in der Schweiz,
die einen «effort de solidarité» der wohlhabendsten Bürgerinnen und Bürger im Lande
nötig mache. Finanzminister Maurer erachtete die Motion als «Teil der 99-Prozent-
Initiative» und kritisierte unter anderem, dass sie das jahrelang gewachsene Gefüge der
Bundessteuern durcheinanderbringen würde. Mit 118 zu 65 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) lehnte der Nationalrat die Motion ab. Einstimmig sprachen sich die SP-
und die Grünen-Fraktion für Annahme des Vorstosses aus. 18

Kurz nach Ausbruch der Covid-19-Pandemie machten sich der Bundesrat sowie die
Parlamentarierinnen und Parlamentarier Gedanken, wie die besonders stark von der
Pandemie betroffenen Unternehmen gestärkt werden könnten. Die
Sozialdemokratische Fraktion schlug vor, ein konjunkturförderndes
Investitionsprogramm zu schaffen und dieses durch eine zeitlich befristete
Solidaritätsabgabe auf Vermögen ab CHF 1 Mrd. zu finanzieren. Durch Investitionen im
Care-Bereich, im Klimaschutz und in die digitale Transformation könnten Arbeitsplätze
und die Kaufkraft der Bevölkerung erhalten, der «Arbeitsmarkt auf nachhaltige Beine»
gestellt und die Armut bekämpft werden, warb die Fraktion für ihren Vorstoss. Der
Bundesrat störte sich in seiner Stellungnahme weniger am Investitionsprogramm als an
dessen Finanzierung. Wie bei einer ähnlichen Motion Rytz (gp, BE; Mo. 20.3362)
betonte er, die Pandemie mithilfe der bestehenden Einnahmequellen bekämpfen zu
wollen. Eine neue Steuer würde die Rezession verstärken und bedürfe einer
Verfassungsänderung. Zudem würde die Regelung die Höhe der deklarierten Vermögen
durch Wegzug, Steueroptimierung und Steuerhinterziehung reduzieren und gegen den
Grundsatz der Allgemeinheit der Besteuerung verstossen. Mit 126 zu 66 Stimmen sprach
sich der Nationalrat in der Frühjahrssession 2022, als er eine Vielzahl ähnlicher
Vorstösse beriet, gegen die Motion aus; unterstützt wurde sie lediglich von der SP- und
der Grünen-Fraktion. 19

MOTION
DATE: 15.03.2022
ANJA HEIDELBERGER

Nachdem das Parlament in der Sondersession im Mai 2020 Corona-bedingte Kredite
über CHF 16 Mrd. und Verpflichtungskredite über CHF 40 Mrd. gutgeheissen hatte,
machten sich verschiedene Parlamentarierinnen und Parlamentarier Gedanken
darüber, wie diese und die noch erwarteten Covid-19-Ausgaben finanziert werden
könnten. Eine auf drei Jahre begrenzte solidarische Steuer auf Vermögen über CHF 2
Mio. in der Höhe von 1 Prozent schlug Stefania Prezioso Batou (egsols, GE) zu diesem
Zweck in einer Motion vor. Damit sollte der Bund jährlich CHF 10 Mrd. generieren.
Gemäss Zahlen der ESTV von 2016 wären von einer solchen Regelung etwa 128'000
Personen und ein gesamtes Nettovermögen von ca. CHF 1 Billion betroffen, erläuterte
die Motionärin. Wie bereits bei der Motion Rytz (gp, BE; Mo. 20.3362) empfahl der
Bundesrat die Motion zur Ablehnung, zumal sie eine Verfassungsänderung nötig machen
würde und er die Krise mithilfe der bestehenden Steuern bewältigen wolle. Zudem
würde eine solche Regelung unter anderem die deklarierten Vermögen aufgrund von
Wegzügen, Steueroptimierung oder Steuerhinterziehung reduzieren. In der
Frühjahrssession 2022 behandelte der Nationalrat verschiedene Vorlagen zu demselben
Thema und lehnte die Motion von Prezioso Batou mit 127 zu 66 Stimmen ab –
Zustimmung fand sie nur bei den Mitgliedern der SP- und der Grünen-Fraktion. 20

MOTION
DATE: 15.03.2022
ANJA HEIDELBERGER

Im Juni 2023 verlangte die WAK-NR in einer Motion eine angemessene, auf dem
Substanzwert basierende Bewertung von personenbezogenen Gesellschaften für die
Bemessung der Vermögenssteuern. Als personenbezogene Gesellschaften definierte
sie diejenigen Gesellschaften, deren «hauptsächliche Wertschöpfung vom Inhaber oder
von der Inhaberin der Gesellschaft erzielt wird». Die Motion basierte auf einer
parlamentarischen Initiative Amaudruz (svp, GE; Pa.Iv. 21.520), welche der Nationalrat
abgelehnt hatte. In der Nationalratsdebatte in der Herbstsession 2023 legten die
Kommissionssprecherinnen Schneeberger (fdp, BL) und Amaudruz die Problematik
etwas ausführlicher dar: Gemäss StHG erfolge die Bewertung der Wertpapiere zum
Verkehrswert, wobei jedoch die entsprechende Berechnung für die steuerpflichtige

MOTION
DATE: 19.09.2023
ANJA HEIDELBERGER

01.01.65 - 24.04.24 7ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Person unklar sei. Die Lösung, welche die ESTV in einem Kreisschreiben verbreitet habe,
führe nun aber bei einem tiefen Kapitalisierungsfaktor zu stossend hohen
Ertragswerten. Eine Minderheit Glättli (gp, ZH) empfahl die Motion zur Ablehnung, da
die Kantone bereits Spielraum hätten und diesen auch nutzten. Mit 118 zu 68 Stimmen
(bei 3 Enthaltungen) nahm der Nationalrat die Motion an. 21

In der Frühjahrssession 2024 setzte sich der Ständerat mit der Motion der WAK-NR
auseinander, die eine angemessene, auf dem Substanzwert basierende Bewertung von
personenbezogenen Gesellschaften für die Bemessung der Vermögenssteuern
forderte. Zuvor hatte die WAK-SR ihrem Rat einstimmig empfohlen, die Motion
abzulehnen. Obschon die Kommission Verständnis für das Anliegen der Motion hätte,
insbesondere aufgrund problematischer Einzelfälle, hielt sie die aktuelle Regelung der
Bewertung des Vermögens zum Verkehrswert sowie den föderalen Ansatz für
angemessen. Sie betonte, dass die Bewertung des Verkehrswerts von Gesellschaften
weiterhin den Kantonen überlassen bleiben sollte und ermutigte sie, den vorhandenen
Spielraum bei der Bewertung personenbezogener Gesellschaften zu nutzen. Der
Kommissionssprecher, Martin Schmid (fdp, GR) führte zudem aus, dass eine
ausschliessliche Bewertung nach der Substanzwertmethode zu Ungleichbehandlungen
zwischen personenbezogenen Gesellschaften und nicht personenbezogenen
Gesellschaften führen würde. Der Ständerat lehnte die Motion stillschweigend ab,
womit sie als erledigt galt. 22

MOTION
DATE: 26.02.2024
MIRJAM RODER

Partis, associations et groupes d'intérêt

Partis

Grands partis

Gleich drei Volksinitiativen kündigte die SP-Parteileitung zu Beginn des Jahres als
Wahlkampf-Lokomotive an. Gemäss dem Initiativprojekt gegen Jugendarbeitslosigkeit
sollen Lohnabhängige über 60 Jahren auf Kosten der Arbeitslosenversicherung in den
vorzeitigen Ruhestand treten können, wenn mehr als 50'000 Menschen in der Schweiz
arbeitslos sind. 
Ein zweites Initiativprojekt will eine «Millionärs-Steuer» für natürliche und juristische
Personen, deren Vermögen über einer Million liegt, einführen. Vorgesehen ist eine
Zusatzabgabe von einem Promille des Vermögens. 
Der dritte Initiativvorschlag gilt der Einführung des konstruktiven Referendums.
Während die SP letzteren im Herbst lancierte, stellte sie die beiden ersten
Initiativprojekte vorläufig zurück. Dies tat sie nicht zuletzt deshalb, weil im Sommer
beide Räte die 1992 eingereichte SP-Initiative «Für weniger Militärausgaben und mehr
Friedenspolitik» für ungültig erklärten, da die Einheit der Materie nicht gegeben sei. Die
desavouierte Partei entschied daraufhin, eine Doppelinitiative mit gleichem Inhalt zu
lancieren. Bereits im Januar hatte die SP ein Leitbild für eine «Armee light»
präsentiert, die nur halb soviel kosten soll wie die Armee 95. 23

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 04.09.1995
EVA MÜLLER

1) AB NR, 2023, S. 1737
2) BBl, 2023 2712
3) BBl, 2023 2744
4) AB NR, 2023, S. 2617; AB SR, 2023, S. 1169 f.; AB SR, 2023, S. 1294
5) AB NR, 2024, S. 496
6) AB NR, 2024, S. 497 f.
7) AB NR, 2023, S. 32 f.; Bericht der WAK-NR vom 9.1.23; Wegleitung zur Bewertung von Wertpapieren von 2008
8) BR, Erläuternder Bericht zum Bundesgesetz über die einseitige Anwendung des OECD-Standards zum
Informationsaustausch (GASI); NZZ, 24.2.14; NZZ, 20.2., 23.10.14
9) AB SR, 1998, S. 314 f.
10) Presse vom 9.7.98
11) AB NR, 2019, S. 315
12) Medienmitteilung WAK-SR vom 21.1.20
13) AB NR, 2020, S. 1720 ff.; NZZ, TA, 7.3.20; AZ, 11.9.20; Blick, 26.9.20
14) AB SR, 2021, S. 25 ff.
15) AB SR, 2021, S. 31 f.; Bericht WAK-SR vom 18.1.21
16) Medienmitteilung WAK-SR vom 20.04.21
17) AB NR, 2021, S. 1151; Bericht WAK-NR vom 12.4.21
18) AB NR, 1835 ff.
19) AB NR, 2022, S. 418 f.
20) AB NR, 2022, S. 423 f.
21) AB NR, 2023, S. 1739 ff
22) AB SR, 2024, S. 3 ff.; Bericht WAK-SR vom 25.1.24; Medienmitteilung WAK-SR vom 26.1.24
23) Presse vom 23.1.95; Bund, 3.7.95; Presse vom 4.9.95
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